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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Anfragen 01.06.2026 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

nach meinem Kenntnisstand wurde die zulässige Platzkapazität im Bürgerhaus in Marbach aus 

Brandschutzgründen von 36 auf 12 Personen reduziert. Dies schränkt die Nutzungsmöglichkeiten 

für den Ortschaftsrat, aber insbesondere auch für Vereine, verschiedene Gruppe und die gesamte 

Bürgerschaft in Marbach ein. Der Ortsteilrat hat vor längerer Zeit und vor der Reduzierung der 

Kapazität einen Alternativstandort auf dem Festplatz für einen Neubau des Bürgerhauses 

vorgeschlagen, welcher auch barrierefrei sein könnte. 

 

Vor diesem Hintergrund stelle ich folgende Fragen: 

 

1. Welche konkreten brandschutztechnischen Mängel haben zur Reduzierung der zulässigen 

Personenzahl geführt und welche Maßnahmen sind erforderlich, um die ursprüngliche 

Kapazität wiederherzustellen oder eine angemessene Nutzung des Bürgerhauses zu 

ermöglichen? 

2. Bis wann ist mit einer Umsetzung dieser Maßnahmen zu rechnen? 

3. Wie bewertet die Verwaltung den vom Ortsteilrat vorgeschlagenen Alternativstandort und 

würden im Falle eines Neubaus dort Fördermittel aus dem Sondervermögen des Bundes 

beantragt werden können? 
Anlagenverzeichnis 

 

 

16.06.2026, gez. i. A. xxxxx  

Datum, Unterschrift 

 

 

  

 

Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Herr 

Maicher 

    

Titel der Drucksache: 

Wie geht es mit dem Bürgerhaus in Marbach 

weiter? 
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